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(9) Berichte über den Stand der Plandurch
führung dürfen nur vom Ministerium für Planung 
bzw. mit dessen Zustimmung herausgegeben werden. 
Vierteljährlich ist der Regierung ein Bericht über 
den gesamten Stand der Planerfüllung mit Ana
lyse der Schwierigkeiten und Möglichkeiten vor
zulegen. Auf Anforderung hat das Ministerium für 
Planung der Regierung auch zwischenzeitlich über 
die Leistungen auf einzelnen Gebieten der Volks
wirtschaft sowie über den Stand der Investitionen 
zu berichten.

(10) Es ist die Ehrenpflicht unseres Volkes, die 
Reparationsverpfiichtungen gegenüber der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken und der Pol
nischen Volksrepublik entsprechend dem Plan quali
tätsmäßig und terminmäßig zu erfüllen.

(И) In Erfüllung der Aufgaben des Volkswirt
schaftsplanes für das Jahr 1950 hat die Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik das Recht, 
die notwendigen Verordnungen zur Durchführung j 
dieses Gesetzes zu erlassen.' I
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(12) Die Minister der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Landesregierungen können auf 
Grund von § 20 Abs. 2 und 11 Durchführungsbe 
stimmungen erlassen, die sich auf ihren Verant
wortungsbereich erstrecken. Die Durchführungs
bestimmungen müssen in Übereinstimmung mit 
den Verordnungen der Regierung zum Volkswirt
schaftsplan 1950 sowie den entsprechenden Be
stimmungen des Ministeriums für Planung stehen.

Berlin, den 20. Januar 1950

Das vorstehende, vom Präsidenten der Proviso
rischen Volkskammer unter dem 20. Januar 1950 
ausgefertigte Gesetz wird hiermit verkündet.

Berlin, den 31. Januar 1950

Der Präsident 
der Deutschen Demokratischen Republik 

W. P i e c k
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